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die Wirtschaftsgemeinschaft der zentralafrikanischen Staaten 
über die erforderliche Kapazität verfügt, was die Prävention, 
Überwachung, Frühwarnung sowie Friedenssicherungseinsätze 
betrifft; 

 12. bittet das System der Vereinten Nationen und die in-
ternationale Gemeinschaft, die Schaffung von Wirtschaftsson-
derzonen und Entwicklungskorridoren innerhalb der Wirt-
schaftsgemeinschaft der zentralafrikanischen Staaten unter ak-
tiver Beteiligung des Privatsektors zu unterstützen; 

 13. ersucht den Generalsekretär, die Kontakte mit der 
Wirtschaftsgemeinschaft der zentralafrikanischen Staaten wei-
ter zu verstärken, um die Zusammenarbeit zwischen dem Sy-
stem der Vereinten Nationen und der Gemeinschaft sicherzu-
stellen; 

 14. bittet die internationale Gemeinschaft in diesem Zu-
sammenhang, im Lichte der Erklärung des Präsidenten des Si-
cherheitsrats vom 31. Oktober 2002 über die Verstärkung der 
Zusammenarbeit zwischen dem System der Vereinten Nationen 
und der zentralafrikanischen Region bei der Wahrung des Frie-
dens und der Sicherheit78 zu erwägen, die Gemeinschaft auf 
dem Gebiet der Wirtschaftsintegration und bei der Durchfüh-
rung ihrer Friedens- und Sicherheitsprogramme, insbesondere 
bei der effektiven Einrichtung des Rates für Frieden und Si-
cherheit in Zentralafrika und des Zentralafrikanischen Früh-
warnsystems, zu unterstützen; 

 15. ersucht den Generalsekretär, ihr auf ihrer neunund-
fünfzigsten Tagung über die Durchführung dieser Resolution 
Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 57/41 

Verabschiedet auf der 56. Plenarsitzung am 21. November 2002, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/57/L.26 und Add.1, einge-
bracht von: Antigua und Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Chile, Dominica, 
Ecuador, Gabun, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaika, Japan, Kanada, Kuba, Sim-
babwe, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, 
Suriname, Timor-Leste, Trinidad und Tobago, Uganda. 

57/41. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen 
und der Karibischen Gemeinschaft 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/8 vom 16. Oktober 
1991, 49/141 vom 20. Dezember 1994, 51/16 vom 11. No-
vember 1996, 53/17 vom 29. Oktober 1998 und 55/17 vom 
7. November 2000, 

 mit Befriedigung Kenntnis nehmend von dem Bericht des 
Generalsekretärs über die Zusammenarbeit zwischen den Ver-
einten Nationen und der Karibischen Gemeinschaft79, 

                      
78 S/PRST/2002/31; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats, 
1. August 2002-31. Juli 2003. 
79 A/57/254. 

 eingedenk dessen, dass Kapitel VIII der Charta der Verein-
ten Nationen das Bestehen regionaler Abmachungen oder Ein-
richtungen vorsieht, deren Aufgabe es ist, diejenigen die Wah-
rung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit betref-
fenden Angelegenheiten zu behandeln, bei denen Maßnahmen 
regionaler Art und andere Aktivitäten angebracht sind, die mit 
den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen vereinbar 
sind, 

 sowie eingedenk der Hilfe, die die Vereinten Nationen zur 
Aufrechterhaltung des Friedens und der Sicherheit in der kari-
bischen Region gewähren, 

 mit Befriedigung davon Kenntnis nehmend, dass die erste 
allgemeine Tagung zwischen Vertretern der Karibischen Ge-
meinschaft und ihren angeschlossenen Institutionen und Ver-
tretern des Systems der Vereinten Nationen am 27. und 28. Mai 
1997 in New York abgehalten wurde, und dass die zweite all-
gemeine Tagung am 27. und 28. März 2000 in Nassau ab-
gehalten wurde, 

 eingedenk dessen, dass sie in ihren Resolutionen 54/225 
vom 22. Dezember 1999 und 55/203 vom 20. Dezember 2000 
anerkannte, wie wichtig die Verabschiedung eines integrierten 
Bewirtschaftungskonzepts für das Karibische Meer im Kontext 
der nachhaltigen Entwicklung ist, 

 sowie eingedenk dessen, dass in der mit Resolution 55/2 
vom 8. September 2000 verabschiedeten Millenniums-Erklä-
rung der Vereinten Nationen die Staats- und Regierungschefs 
den Beschluss trafen, den besonderen Bedürfnissen der kleinen 
Inselentwicklungsländer dadurch Rechnung zu tragen, dass sie 
das Aktionsprogramm von Barbados80 und die Ergebnisse der 
zweiundzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung81 
rasch und in vollem Umfang umsetzen, 

 feststellend, dass auf dem vom 26. August bis 4. September 
2002 in Johannesburg (Südafrika) abgehaltenen Weltgipfel für 
nachhaltige Entwicklung die konkreten Fragen und Probleme 
behandelt wurden, denen sich die kleinen Inselentwicklungs-
länder gegenübersehen, und Kenntnis nehmend von der Forde-
rung, 2004 eine Sondertagung zur Überprüfung der Umsetzung 
des Aktionsprogramms von Barbados einzuberufen, 

 sowie feststellend, dass in der von der Generalversammlung 
in Resolution S-26/2 vom 27. Juni 2001 verabschiedeten Ver-
pflichtungserklärung zu HIV/Aids anerkannt wurde, dass die 
karibische Region die zweithöchste Infektionsrate nach Afrika 
südlich der Sahara aufweist, 

 in Bekräftigung der Notwendigkeit, die bereits bestehende 
Zusammenarbeit zwischen Stellen des Systems der Vereinten 

                      
80 Aktionsprogramm für die nachhaltige Entwicklung der kleinen Inselstaa-
ten unter den Entwicklungsländern (Report of the Global Conference on the 
Sustainable Development of Small Island Developing States, Bridgetown, 
Barbados, 25 April-6 May 1994 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, 
Best.-Nr. E.94.I.18 und Korrigenda), Kap. I, Resolution 1, Anlage II). 
81 Siehe Resolution S-22/2. 
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Nationen und der Karibischen Gemeinschaft auf dem Gebiet 
der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung sowie der politi-
schen und humanitären Angelegenheiten zu verstärken, 

 überzeugt, dass ein koordinierter Einsatz der verfügbaren 
Ressourcen nötig ist, um die gemeinsamen Ziele der beiden 
Organisationen voranzubringen, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen 
und der Karibischen Gemeinschaft79 sowie von seinen Bemü-
hungen um die Verstärkung dieser Zusammenarbeit; 

 2. begrüßt es, dass der Generalsekretär der Vereinten 
Nationen und der Generalsekretär der Karibischen Gemein-
schaft am 27. Mai 1997 ein Kooperationsabkommen zwischen 
den Sekretariaten der beiden Organisationen unterzeichnet ha-
ben; 

 3. fordert den Generalsekretär der Vereinten Nationen 
auf, im Benehmen mit dem Generalsekretär der Karibischen 
Gemeinschaft sowie den zuständigen Regionalorganisationen 
auch weiterhin bei der Förderung der Entwicklung und der 
Wahrung des Friedens und der Sicherheit in der karibischen 
Region behilflich zu sein; 

 4. bittet den Generalsekretär, die Zusammenarbeit und 
Koordinierung zwischen den Vereinten Nationen und der Kari-
bischen Gemeinschaft auch weiterhin zu fördern und aus-
zuweiten, damit die beiden Organisationen in stärkerem Maße 
in der Lage sind, ihre Ziele zu erreichen; 

 5. fordert die Sonderorganisationen und anderen Organi-
sationen und Programme des Systems der Vereinten Nationen 
nachdrücklich auf, mit dem Generalsekretär der Vereinten Na-
tionen und dem Generalsekretär der Karibischen Gemeinschaft 
zusammenzuarbeiten, um mit der Karibischen Gemeinschaft 
und ihren angeschlossenen Institutionen zur Erreichung ihrer 
Ziele Konsultationen und Programme einzuleiten und beste-
hende beizubehalten und noch auszuweiten, und dabei den auf 
der zweiten allgemeinen Tagung aufgezeigten, im Bericht des 
Generalsekretärs sowie in den Resolutionen 54/225, 55/203, 
55/2 und S-26/2 und im Beschluss des Weltgipfels für nachhal-
tige Entwicklung über die nachhaltige Entwicklung der kleinen 
Inselentwicklungsländer82 genannten Bereichen und Fragen be-
sondere Aufmerksamkeit zu widmen; 

 6. begrüßt die Initiativen von Mitgliedstaaten, die die 
Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Ka-
ribischen Gemeinschaft unterstützen; 

 7. empfiehlt, dass die dritte allgemeine Tagung von Ver-
tretern der Karibischen Gemeinschaft und ihrer angeschlosse-

                      
82 Siehe Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johan-
nesburg (Südafrika), 26. August-4. September 2002 (auszugsweise Über-
setzung des Dokuments A/CONF.199/20 vom 10. November 2002), Kap. I, 
Resolution 2. 

nen Institutionen und Vertretern des Systems der Vereinten Na-
tionen im März 2003 in New York veranstaltet wird, um die 
Fortschritte zu prüfen und zu bewerten, die bei der Durchfüh-
rung von Aktivitäten in den vereinbarten Bereichen und zu den 
vereinbarten Fragen erzielt wurden, und Konsultationen über 
weitere Maßnahmen und Verfahren abzuhalten, die zur Erleich-
terung und Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen den bei-
den Organisationen erforderlich sein könnten; 

 8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

 9. beschließt, den Unterpunkt "Zusammenarbeit zwi-
schen den Vereinten Nationen und der Karibischen Gemein-
schaft" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzig-
sten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 57/42 

Verabschiedet auf der 56. Plenarsitzung am 21. November 2002, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/57/L.28 und Add.1, einge-
bracht von: Ägypten, Algerien, Aserbaidschan, Bahrain, Bangladesch, Côte 
d'Ivoire, Gabun, Gambia, Guinea, Iran (Islamische Republik), Jemen, Katar, Kirgi-
sistan, Kuwait, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Malaysia, Mali, Marok-
ko, Mauretanien, Pakistan, Saudi-Arabien, Senegal, Sudan, Suriname, Syrische 
Arabische Republik, Timor-Leste, Togo, Tunesien, Türkei, Uganda, Vereinigte Ara-
bische Emirate. 

57/42. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen 
und der Organisation der Islamischen Konferenz 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 37/4 vom 22. Oktober 
1982, 38/4 vom 28. Oktober 1983, 39/7 vom 8. November 
1984, 40/4 vom 25. Oktober 1985, 41/3 vom 16. Oktober 
1986, 42/4 vom 15. Oktober 1987, 43/2 vom 17. Oktober 
1988, 44/8 vom 18. Oktober 1989, 45/9 vom 25. Oktober 
1990, 46/13 vom 28. Oktober 1991, 47/18 vom 23. November 
1992, 48/24 vom 24. November 1993, 49/15 vom 15. No-
vember 1994, 50/17 vom 20. November 1995, 51/18 vom 
14. November 1996, 52/4 vom 22. Oktober 1997, 53/16 vom 
29. Oktober 1998, 54/7 vom 25. Oktober 1999, 55/9 vom 
30. Oktober 2000 und 56/47 vom 7. Dezember 2001, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 3369 (XXX) vom 
10. Oktober 1975, mit der sie beschloss, die Organisation der 
Islamischen Konferenz einzuladen, als Beobachter an den Ta-
gungen und an der Arbeit der Generalversammlung und ihrer 
Nebenorgane teilzunehmen, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs83, 

 unter Berücksichtigung des Wunsches beider Organisatio-
nen, auf politischem, wirtschaftlichem, sozialem, humanitärem, 
kulturellem und wissenschaftlichem Gebiet weiter eng zusam-

                      
83 A/57/405. 




